Wahlalter 16 auf Landesebene?
( Warum ist DIE LINKE dafür?
( Warum ist die SPD dagegen?

( Was tun?

Landesparteitage von SPD und LINKEN haben sich 2009 / 2010 deutlich dafür ausgesprochen, dass die rot-rote Koalition das aktive Wahlalter für das Abgeordnetenhaus auf 16 Jahre absenkt. Jetzt beginnen das aktive und das passive Wahlrecht – also dass man wählen und dass man gewählt werden darf – mit dem vollendeten 18. Lebensjahr. So steht es in der Landesverfassung. Um diese zu ändern, bedarf es einer Zweidrittelmehrheit. Bei den momentan 149 Mitgliedern des Abgeordnetenhauses müssten also mindestens 100 einer diesbezüglichen Verfassungsänderung zustimmen. SPD (54 Abgeordnete), LINKE (22 Abgeordnete) und Grüne (23 Abgeordnete) verfügen insgesamt über 99 Sitze. Wenn sich diese drei Fraktionen geschlossen einig wären, bräuchte man noch eine Stimme, z.B. aus dem liberalen FDP-Flügel oder von einem der drei fraktionslosen Abgeordneten. Aber nur, wenn sich SPD, LINKE und Grüne geschlossen einig wären. Doch trotz ihres Parteitagsbeschlusses ist die SPD-Fraktion in sich uneins, so dass momentan selbst die potenziellen 99 rot-rot-grünen Stimmen nicht zusammen kommen würden.  
( Warum ist DIE LINKE dafür?
Wie die Grünen-Fraktion, wie der bundesweite Verein „Mehr Demokratie e.V.“ und wie mehrere Jugendorganisationen und -bündnisse, so ist auch DIE LINKE seit langem für die Absenkung des aktiven Wahlalters bei Abgeordnetenhauswahlen auf 16 Jahre. Dafür gibt es mehrere gewichtige Gründe:

( Die LINKE schließt sich der Überzeugung an, dass Jugendliche ab dem 16. Lebensjahr zu bewussten Wahlentscheidungen im Stande sind, da sie heute erstens durch das Internet viel mehr Informationen zur Verfügung haben und zweitens auch in ganz anderen Lebenssituationen aufwachsen als vorherige Generationen von Jugendlichen. Außerdem dürfen Jugendliche schon eine ganze Menge Dinge in jungen Jahren tun. Mit vierzehn Jahren haben sie das Recht, sich ihren Glauben frei auszusuchen, mit fünfzehn dürfen sie Sozialleistungen beim Staat beantragen, sich mit sechzehn selbstständig mit Angelegenheiten des Ausländerrechts, also ihrer Nationalität, befassen, als Vollmitglied einer politischen Partei beitreten und mit siebzehn den Führerschein erwerben. Außerdem regelt § 1303 des Bürgerlichen Gesetzbuches sogar, dass unter bestimmten Bedingungen die  Ehemündigkeit ab 16 Jahre – sowohl bei jungen Männern als auch bei jungen Frauen – gegeben sein kann. 
( Seit 2005 haben in Berlin die ab sechzehnjährigen deutschen Staats- bzw. EU-Bürger das Recht, die Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) zu wählen sowie an bezirklichen Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden gleichberechtigt teilzunehmen. Die BVV sind keine „Spaßgremien“ (wie die Stadtteilvertretungen in einigen Großstädten), sondern Volksvertretungen mit weit reichender politischer Verantwortung für jeweils 250.000 bis 350.000 Menschen, einer Bevölkerungszahl, die ansonsten nur noch von 26 deutschen Großstädten erreicht wird. Wo liegen solche gravierenden Unterschiede, dass man mit 16 Jahren die BVV wählen und das Abgeordnetenhaus nicht wählen darf? Außerdem zeigt das Wahlverhalten der Sechzehn- bis Achtzehnjährigen weder gravierende Abweichungen zum Wahlverhalten der über Achtzehnjährigen; noch lassen sich die immer wieder behaupteten Befürchtungen belegen, dass die „U-18-Wähler“ zu stark in die politischen Extreme abdriften würden.     

( Wir leben in Zeiten gravierender Wandlungen und Umbrüche – in der Arbeitswelt, in der Lebensweise, in den sozialen und kulturellen Beziehungen, in der Globalität lokaler und regionaler Ereignisse, hinsichtlich der Nachhaltigkeit auch von tagespolitischen Entscheidungen. Die Folgen vieler heutiger Entscheidungen werden umfassend erst von kommenden Generationen zu tragen sein; insofern wäre es doch nur recht und billig, die Entscheidungsprozesse für die hauptsächlich Betroffenen zu öffnen.          
( Es ist auch nicht gerechtfertigt, dass die unzähligen Zukunftsentscheidungen in der rapide alternden Gesellschaft zunehmend von Generationen getroffen werden, die die Auswirkungen ihrer Entscheidungen im seltensten Falle selbst erleben werden. Und für die es – zum Glück – keinerlei Wahleingrenzungen gibt. Mit der Absenkung des aktiven Wahlalters für das Landesparlament auf sechzehn Jahre könnte die Politik ein deutliches Signal geben, dass man die ab Sechzehnjährigen nicht mehr nur bevormunden, sondern ihnen vielmehr durch ihr neues Recht zu wählen klar machen will, dass Jugendliche sich verantwortlich mit Themen und Inhalten, die sie betreffen, auseinandersetzen können und müssen. Wie beim rot-roten Integrations- und Partizipationsgesetz, so gilt auch hier, dass die bewusste Integration in die Gesellschaft sehr stark durch die unbegrenzte Teilhabe ermöglicht wird. 


( Und es gibt bereits das aktive Wahlalter ab 16 Jahre. In Österreich gilt es sogar für die Nationalratswahlen, und als erstes deutsches  Bundesland hat Bremen am 29. Oktober 2009 das Wahlalter für Landtagswahlen auf 16 Jahre gesenkt. Die rot-grüne Koalition wurde dabei von der LINKEN unterstützt. Allerdings steht in Bremen das Wahlalter nicht in der Landesverfassung, insofern reichte eine einfache Mehrheit zur Änderung des Landeswahlgesetzes. 
( Momentan werden durch das „Netzwerk Wahlalter 16“ in Berlin Unterschriften gesammelt, um dieser Forderung mehr Nachdruck zu verleihen. Es wäre angemessen, wenn möglichst viele unterschreiben würden. 

( Warum ist die SPD dagegen?

Im Wesentlichen führen die Skeptiker in der SPD-Fraktion drei Argumente ins Feld:

( Das Wahlrecht für das Abgeordnetenhaus setze eine ausreichende politische Reife voraus, und diese Reife sieht man insgesamt bei Unter-Achtzehnjährigen als nicht gegeben an. Es sei eine übliche Regel, das Wahlrecht an die Volljährigkeit zu koppeln.
( Der Gesetzgeber habe das Wahlrecht bewusst in ein Ensemble anderer vollständiger staatsbürgerlicher Rechte und Pflichten gestellt, wie die Wehrpflicht, die Strafmündigkeit, die uneingeschränkte Ehemündigkeit, die unbegrenzte individuelle Teilnahme am motorisierten Straßenverkehr usw.

( Es sei ein bedeutender verfassungspolitischer Fortschritt gewesen, dass man das aktive und das passive Wahlrecht auf eine Altersstufe gestellt habe, nachdem sehr lange das passive Wahlrecht erst bei einem wesentlich höheren Alter einsetzte. Und das passive Wahlrecht könne man nun auf keinen Fall mit sechzehn Jahren eintreten lassen…   
( Was tun?

( Am wichtigsten ist es wohl, sich mit den Gegenargumenten auseinanderzusetzen:

( Dass momentan Volljährigkeit und Wahlalter zusammenfallen, ist eher zufällig. In der Bundesrepublik trat noch bis Mitte der siebziger Jahre die Volljährigkeit erst mit 21 Jahren ein, das Wahlalter lag aber bei 18 Jahren. In der DDR trat die Volljährigkeit von Anfang an mit 18 Jahren ein, aber das passive Wahlrecht gab es bis 1974 erst mit 21 Jahren. Wie oben erwähnt, treten wichtige Rechte und Pflichten lange vor der Volljährigkeit ein. Andererseits gelten unter bestimmten Umständen – wie bei der Anwendung des Jugendstrafrechts – Schutzbestimmungen auch nach lange nach Erreichen der Volljährigkeit fort. 

( Der eigentliche Sinn der Volljährigkeit ist doch, dass man ab jetzt „als erwachsen“ gilt und für sein Handeln vor Gericht bzw. durch das Verhängen von Sanktionen voll verantwortlich gemacht werden kann. Aber bei freien, geheimen und gleichen Wahlen kann man in keinem Falle für seine Wahlentscheidung rechtlich verantwortlich gemacht bzw. mit Sanktionen belegt werden. (Auch wenn es zuweilen zu wünschen wäre!) Das könnte man eventuell bei bestimmten besonders negativen Folgen in Ausübung des passiven Wahlrechtes in Anschlag bringen. Aber es ist in keinem Falle schlüssig, wegen einer mit der Volljährigkeit angenommenen Folgenhaftung das aktive Wahlalter an die Volljährigkeit zu koppeln. 

( Das trifft auch auf die anderen vollständigen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten zu, die in keinem inhaltlichen oder gar formalen Zusammenhang mit dem aktiven Wahlrecht stehen. Denn wo ist auch nur irgendeine Parallele zwischen meiner individuellen Wahlentscheidung und der Tatsache, dass ich bis Anfang zwanzig nach den Grundsätzen des Jugendstrafrechts verurteilt werden kann? Während bei bestimmten individuellen Dispositionen eine eingeschränkte Strafmündigkeit realisiert werden kann, gilt meine Wählerstimme voll und ganz und uneingeschränkt. Das ginge auch bei einem Wahlrecht ab 16 Jahre. Hier werden also die berüchtigten Äpfel und Birnen durcheinander gewirbelt.

( Ernster zu nehmen sind die Bedenken, aktives und passives Wahlrecht wieder zu trennen. Auch ich vertrete grundsätzlich die Auffassung, dass gewählt werden können soll, wer wählen darf. Und dass bestimmte rechtliche Fragen der persönlichen Verantwortung bei einer sechzehnjährigen Landtagsabgeordneten, die als weithin bekannte Schülersprecherin noch die Schule besucht, nicht anders zu klären wären als bei einem achtzehnjährigen Schüler, der rechtlich ohne Probleme in jedes Parlament einrücken darf. Ich halte also die Vorbehalte gegen das passive Wahlrecht mit 16 Jahren ebenfalls nicht für schlüssig, weiß aber, dass das nun gar nicht politisch durchsetzbar ist. Unter diesem Vorbehalt – und nur unter diesem – wäre es weitaus mehr als nichts, zunächst das aktive Wahlrecht auf sechzehn Jahre zu senken. Die erneute Gleichsetzung von aktivem und passivem Wahlrecht bliebe dann ebenso auf der politischen Agenda wie das Wahlrecht für langjährig hier Lebende ohne deutschen Pass, wobei als zunächst erster Schritt das „kommunale Ausländerwahlrecht“ anzusehen wäre. Dafür aber sind Bundesregelungen notwendig, und da ist das rot-rote Berlin schon zweimal im Bundesrat an den (noch) konservativen Mehrheiten gescheitert…         

( Es wäre gut, sich mit den konkreten Erfahrungen auseinanderzusetzen, die es in Österreich schon gibt. Angemessen wäre es auch, im Vorfeld der nächsten Bremenwahl (Frühjahr 2011) zu analysieren, wie Parteien mit der neuen Wählergruppe umgehen und welche Anforderungen die neue Wählergruppe an die Parteien stellt. Es würde sich – wie schon bei den unter achtzehnjährigen Wählern zur BVV – nämlich schnell herausstellen, dass einerseits die befürchtete besondere Verführ- und Manipulierbarkeit und andererseits die eher unkritische Parteienbindung älterer Wählerschichten nicht gegeben sind. Beides würde als Konsequenz mehr Ehrlichkeit und Transparenz von den Wahlbewerbern erfordern, was wohl für alle – für die Bevölkerung und für das politische System – das Schlechteste nicht wäre…    

( In diesem Sinne müsste möglichst schnell noch einmal versucht werden, die erforderliche Zweidrittelmehrheit zu schmieden, denn die nächsten Berlinwahlen – voraussichtlich im September 2011 – müssen politisch und organisatorisch vorbereitet werden. 
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